
Auslegung von 
Bezugnahmeklauseln 
in Altverträgen
§§ 133, 157, 305c Abs. 2 BGB

Eine arbeitsvertragliche Bezugnahme-
klausel in einem Altvertrag, nach der 
sich das Anstellungsverhältnis nach den 
jeweils geltenden Tarifverträgen der in-
frage kommenden Sparte richtet, ist als 
Gleichstellungsabrede i. S. d. Vertrau-
ensrechtsprechung auszulegen.

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 14. Dezember 2011 – 
4 AZR 79/10

Problempunkt

Im Rahmen einer Zahlungsklage stritten die 
Parteien darüber, wie eine zwischen ihnen for-
mularmäßig vereinbarte Bezugnahmeklausel 
auszulegen ist.
Die Klägerin schloss mit der Beklagten 1992 ei-
nen Formulararbeitsvertrag. Dieser sah vor, dass 
sich das Arbeitsverhältnis „nach den jeweils 
geltenden Tarifverträgen der infrage kommen-
den Sparte“ richtet. Bei Abschluss des Arbeits-
vertrags war die Beklagte Mitglied eines Arbeit-
geberverbands. Dieser hatte einen Mantel- so-
wie einen Lohntarifvertrag abgeschlossen. Die 
Klägerin war nicht Mitglied der tarifschließen-
den Gewerkschaft. Im Jahr 1997 trat die Be-
klagte aus dem Arbeitgeberverband aus und 
wandte die Tarifverträge nur noch statisch an. 
Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin Zahlung 
der zwischenzeitlich erhöhten tarifl ichen Ver-
gütung für die Vergangenheit und die Feststel-
lung, dass ihr die jeweilige tarifl iche Vergütung 
auch in Zukunft zusteht. Das Arbeitsgericht gab 
der Klage statt. Das LAG wies sie im Wesentli-
chen ab.

Entscheidung

Die Revision der Klägerin blieb ohne Erfolg. Das 
BAG bestätigte nochmals seine gefestigte 
Rechtsprechung zur Auslegung von Bezugnah-
meklauseln in Altverträgen. Danach sind Bezug-
nahmeklauseln in Verträgen, die die Parteien 
nach der Schuldrechtsreform zum 1.1.2002 
vereinbart haben, bei tarifgebundenen Arbeit-
gebern nicht mehr grundsätzlich als Gleichstel-
lungsabrede auszulegen. Dies gilt jedoch aus 
Gründen des Vertrauensschutzes nicht für Be-
zugnahmeklauseln, die vor dem 1.1.2002 ver-
einbart wurden.

Die vorliegende Bezugnahmeklausel ist daher 
weiterhin als Gleichstellungsabrede auszule-
gen. Dies hat zur Folge, dass tarifl iche Änderun-
gen nach Austritt aus dem Arbeitgeberverband 
nicht mehr auf das Arbeitsverhältnis der Kläge-
rin einwirken. Vielmehr gelten die in Bezug ge-
nommenen Tarifverträge lediglich statisch wei-
ter. Einen Wertungswiderspruch zwischen dem 
zeitlich unbegrenzten Vertrauensschutz für Be-
zugnahmeklauseln aus Altverträgen und der 
Überleitungsvorschrift zur Schuldrechtsreform 
in Art. 229 § 5 EGBGB vermochte das BAG 
nicht zu erkennen. Art. 229 § 5 EGBGB ändert 
die materielle Rechtslage, indem er auf Dauer-
schuldverhältnisse die alten Gesetzesfassungen 
für weiter anwendbar erklärt. Dagegen bezieht 
sich die Rechtsprechungsänderung zu Bezug-
nahmeklauseln nicht unmittelbar auf materiel-
les Recht, sondern beruht auf einer geänderten 
Auslegung.

Konsequenzen

Mit seiner Entscheidung bestätigte das BAG 
nochmals seine Rechtsprechung zu Bezug-
nahmeklauseln in Altverträgen, die vor dem 
1.1.2002 abgeschlossen wurden. Derartige 
Klauseln sind weiterhin als Gleichstellungsab-
reden auszulegen. Bei einer Änderung von Alt-
verträgen ist jedoch Vorsicht geboten. Nach 
dem BAG endet der Vertrauensschutz, wenn 
die Bezugnahmeklausel nach dem 1.1.2002 
Gegenstand einer rechtsgeschäftlichen Willens-
bildung der Parteien wurde. Dafür reicht es be-
reits, dass ein Änderungsvertrag eine Bestim-
mung enthält, nach der alle übrigen Vereinba-
rungen des Arbeitsvertrags unberührt bleiben. 

Praxistipp

Ist eine Vertragsänderung notwendig, empfi ehlt 
es sich, alte Bezugnahmeklauseln stets durch 
neue zu ersetzen, die den Vorgaben der geän-
derten Rechtsprechung des BAG entsprechen. 
Nur so lässt sich in jedem Fall sicherstellen, 
dass durch die Vertragsänderung aus einer 
Klausel, die ursprünglich als Gleichstellungs-
abrede auszulegen war, keine dynamische 
Bezugnahmeklausel wird. Dies hätte insbeson-
dere Tarifl ohnerhöhungen unabhängig von der 
Tarifgebundenheit des Arbeitgebers zur Folge. 
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